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getrauert hatte , als Gattin heimführen . Hörte jedoch eine ſolche plötzlich
entſtandene Neigung bald wieder auf , ſo durfte er ſie nachgehends nicht
wieder als Selavin behandeln , ſondern mußte ihr , wenn er ſie nicht be⸗

halten wollte , die Freiheit ſchenken.

§. 124 .

Wie ſtrenge die allgemeine Pflicht der ehelichen Keuſchheit von

hebräiſchen Ehefrauen beobachtet werden mußte , beweiſt das Geſetz , daß
einer Ehefrau , welche ſich unkeuſche Berührung eines anderen Mannes

erlaubt hatte , zur Strafe die Hand abgehauen wurde ( Deut . 25 , 11 . 12. ) .
Dieſe Strafe erlitt ſie ſelbſt dann , wenn ſie, um ihrem eigenen , von ſei⸗

nem überlegenen Feinde überfallenen Manne das Leben zu retten , ſich
dieſes Mittels hatte bedienen wollen .

Die zur Verhütung ſittlicher Entartung ihrer Kinder den Eltern ge⸗

ſetzlich zuſtehende Strenge der Kinderzucht endlich ging ſo weit , daß ſie
ungerathene , hartnäckig widerſpänſtige Söhne ohne Weiteres vor das Ge⸗

richt der Aelteſten bringen durften , woſelbſt ſie auf die Anklage derſelben
zum abſchreckenden Beiſpiele öffentlich von dem ganzen Volke ſollten ge⸗
ſteiniget werden ( Deut. 21 , 18 —21 . ) .

XXVIII Moyſes . Fortſetzung .

Kriegsweſen .

§. 125 .

Als Sohn einer keuſchen Ehefrau und in ſtrengem Gehorſam gegen
ſeine Eltern erzogen , ſollte der Hebräer als erwachſener Mann ſein gan⸗
zes Leben hindurch auf ſich ſelber , namentlich in ſeinem öffentlichen Be⸗

tragen , ein wachſames Auge haben . Zur Verhütung jedes obſcönen Sin⸗

neneindruckes , ſowie zur Vermeidung jeder unangenehmen Berührung des

Auges durch was immer für einen widrigen Gegenſtand , durften z. B. zu
Felde liegende Iſrgeliten nicht im Lager ſelber ihre gewöhnliche Nothdurft
verrichten ( Deuk. 23 , 12 —149 ) , ja ſie mußten den außerhalb des Lagers
entleerten Abgang des Darmkanals ſogar mit Erde zudecken, zu deren

Ausgrabung jeder ſein beſonderes Schäufelchen im Gürtel führen ſollte .
Gleicherweiſe mußte , wem der Samen im Traume abgegangen war , das

Lager verlaſſen und durfte , nachdem er ſich gebadet , ebenſo wie während
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des Zuges durch die Wüſte , vor Sonnenuntergang nicht in das Lager

zurückkehren ( V. 9 —11 . ) .

F§. 126 .

Uebrigens war Niemand zur Theilnahme an irgend einem Kriegs⸗

zuge verpflichtet , wer nicht von ſeinem perſönlichen und Nationalehrgefühle

angetrieben ſelber Muth und Luſt dazu hatte ( Deut . 20 , 8. ) . Alle , welche

ein neugebautes Haus noch nicht bezogen , von einem neugepflanzten Wein⸗

berge noch keine Früchte eingeerntet , eine verlobte Braut noch nicht heim⸗

geführt hatten ( V. 5 —7 . ep. 24 , 5. ) , waren ohnehin förmlich vom Kriegs⸗

dienſte entbunden . Die Uebrigen ſollten ſich jedoch nicht fürchten , ſondern ,

durch den Prieſter im Namen Gottes ausdrücklich aufgemuntert , auch dem

ſtärkſten Feinde gegenüber ſich des Sieges verſichert halten ( Deut . 20 , 1—4 . ) .

8. 127 .

War das iſraelitiſche Heer vor eine außerhalb Paläſtina gelegene

feindliche Stadt gerückt , ſo mußte derſelben Deut . 20 , 10 —15 . ) zuerſt

friedliche Unterwerfung angeboten werden . Im Falle der angenommenen

Friedensbedingung wurde dieſelbe ohne weitere feindliche Behandlung zins⸗

bar gemacht . Mußte die Stadt jedoch durch Sturm erſt erobert werden , ſo

ſollten alle männlichen Einwohner über die Klinge ſpringen ; Weiber und

Kinder , Vieh und ſonſtige Habe fielen den Eroberern als Beute heim.

Nur die Amalekiter ( Deut . 25 , 17 —19 . ) ſollten zur Strafe für ihre an

den Iſraeliten verübte heimtückiſche Feindſeligkeit (vergl . §. 47 . ) gänz⸗

lich vom Erdboden vertilgt werden . Zur Errichtung der Belagerungs⸗

maſchinen durften übrigens keine fruchttragenden Bäume gefällt werden

ODeut . 20 , 19 . 20 . )

XXIX . Moyſes . Fortſetzung .

Menſchlichkeit und Schicklichkeitsgefühl .

§. 128 .

Wenn ſelbſt im Kriege die Pflicht der allgemeinen Menſchlichkeit ,

ſoweit als ihre Ausübung mit der nothwendigen Strenge kriegeriſcher

Maaßregeln verträglich war , nicht außer Augen geſetzt werden durfte,

mußte dieſelbe umſomehr in Friedenszeiten beobachtet werden . Dieſer

Geiſt ſpricht ſich in jenen erwähnten Geſetzen über die Bezahlung des
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